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I 

In meinem Vortrag1 werde ich darzulegen versuchen, daß schon 
nach dem heute geltenden Recht das Verbot einer Tötung auf 
Verlangen (§216 StGB2) keineswegs so weit reicht, wie üblicher- 
weise behauptet wird3, daß vielmehr einige noch näher zu be- 
schreibende Fälle der direkten Euthanasie als von dem Verbot 
nicht erfaßt behandelt werden müssen, wenn nicht ansonsten ge- 
läufige und bewährte strafrechtliche Wertungen konterkariert 
werden sollen. Um diese — wohl überraschende - Behauptung zu 
begründen, muß das Unrecht einer Tötung auf Verlangen genau 

1 Literaturnachweise werden nur gegeben, soweit ein Autor ausdrücklich genannt 

wird oder auf Ergänzungen hinzuweisen oder der Bestand abweichender Ansichten zu 

bezeichnen ist. Ansonsten sei zur strafrechtlichen Literatur auf die Angaben bei Schän- 

ke-Schröder-Eser verwiesen (Lenckner u.a., Strafgesetzbuch. Kommentar, 25. Auflage, 

1997): III vor § 211 (zur Euthanasie); IV vor § 211 (zur Selbsttötungsteilnahme) und 

zu § 216 (zur Tötung auf Verlangen); Literaturangaben finden sich ferner bei Otto 

Recht auf den eigenen Tod? Gutachten D zum 56. Deutschen Juristentag, 1986, S. D 

100 ff. — Von den zahlreichen interdisziplinären Sammelbänden sei nur verwiesen auf 

Hegseimann, Merkel Zur Debatte über Euthanasie, Beiträge und Stellungnahmen, 1991. 
2 § 216 Tötung auf Verlangen 

(1) Ist jemand durch das ausdrückliche und ernstliche Verlangen des Getöteten zur 

Tötung bestimmt worden, so ist auf Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jah- 

ren zu erkennen. 

(2) Der Versuch ist strafbar. 
3 Freilich wird vereinzelt die Möglichkeit einer Rechtfertigung — oder auch Ent- 

schuldigung - angenommen, jedoch nur für extreme Ausnahmefälle; Otto (Fn. 1) S. D 

60 mit Fn. 144, S. D 61, 63, 75; zuletzt Sternberg-Lieben Die objektiven Grenzen der 

Einwilligung im Strafrecht, 1997, S. 104 mit Fn. 132. Ansonsten finden sich Postulate 

de lege ferenda, wobei die Positionen im deutschen Schrifttum zwischen Hoerster (nur 

Lebensinteresse zählt, zuletzt: Merkur 1996, S. 880 ff) und Spaemann (Verbot der Tö- 

tung auf Verlangen als rocher de bronce der Kultur, zuletzt: Kain und Abel oder wider 

die Lüge vom guten Töten, FAZ vom 4. 7. 1997, Beiheft, S. 35ff; ders. in: ders. u.a., 

Hrsg., Töten oder Sterben-lassen? Worum es in der Euthanasiedebatte geht, 1997, 

S. 12 ff) schwanken. Sogar Selbsttötung soll allenfalls verzeihlich, aber nicht (moralisch) 

erlaubt sein nach A. W. Müller Tötung auf Verlangen — Wohltat oder Untat, 1997, 

S. 189 ff, 203 f. 
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bestimmt werden, was wiederum nur mit einem Blick darauf 
möglich ist, wie das normative Umfeld der Tötung auf Verlangen 
aussieht. Dieses normative Umfeld bildet einerseits die Tötung oh- 

ne Verlangen, der Totschlag (§ 212 StGB), andererseits die Selbst- 
tötung einer verantwortlichen Person. Nun handelt es sich im 
modernen Recht nicht nur bei der Selbsttötung um einen Vor- 
gang, um den per se sich das Strafrecht nicht kümmert4, wenn die 
Tat von einer verantwortlichen Person vollzogen wird, und nur 
eine solche verantwortlich vollzogene Tat ist gemeint, wenn 
nachfolgend schlicht von Selbsttötung die Rede ist5; vielmehr 
bleibt auch die Beteiligung an einer solchen Selbsttötung von 
Strafe frei. Beispielhaft gesprochen: Wer einem Lebensmüden ein 
Gift besorgt, das dieser sich selbst injiziert, wird, da er sich an einer 
Selbsttötung beteiligt, nicht bestraft; aber im Gegensatz dazu ist - 
jedenfalls nach dem Wortlaut des Gesetzes — strafbarer Täter einer 
Tötung auf Verlangen, wer auf den dringenden Wunsch des - 
vielleicht aktionsunfähigen — Lebensmüden die Injektion vor- 
nimmt. Es drängt sich die Frage auf, weshalb das Strafrecht auf ei- 
ne so kleine und zudem auf den ersten Blick schlechthin äußerlich 
anmutende Differenz überhaupt abstellt, und dies ist eben die Fra- 
ge nach dem Unrecht der Tötung auf Verlangen, die demnach in- 
nigst mit der Frage nach dem Grund der Straffreiheit der Selbsttö- 
tungsbeteiligung verknüpft ist. 

Der heutige Stand des positiven Rechts erschließt sich präziser 
und leichter bei Kenntnis seiner Geschichte; mit einer Skizze zu 
dieser wird demnach begonnen (1. Hauptteil, II). Es folgt — als 
2. Hauptteil (III) — die Bestimmung des Unrechts der Tötung auf 
Verlangen. Im 3. Hauptteil (IV A, B) werden die Konsequenzen 
der Unrechtsbestimmung für die Grenzziehung zwischen verbote- 
ner und erlaubter direkter Euthanasie gezogen. Der Vortrag 
schließt mit einem Ausblick auf die zu erwartende Entwicklung 

(V). 

4 Freilich ist streitig, ob ein Suizidunternehmen ein Unglücksfall im Sinne von 

§ 323 c StGB ist; Nachweise bei Schönke-Schröder-Cramer (Fn. 1) § 323 c Rdn. 7. 
5 Zur Verantwortlichkeit von Jugendlichen oder geisteskranken Menschen für ihren 

Wunsch zu sterben siehe die Diskussion zwischen Merkel in: Hegseimann, Merkel (Fn. 1) 

S. 71 ff, 84 f, und Roxin in: Wolter (Flrsg.) 140 Jahre Goltdammer’s Archiv für Straf- 

recht, 1993, S. 177 ff, 183. 
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ii 

Im deutschen Recht wird die Straflosigkeit der Selbsttötung 
schon früh positiviert, kann sich aber aus verschiedenen Gründen, 
von denen ich die staats- und straftheoretischen kurz darstellen 
werde, in der Praxis schwer durchsetzen6. Die Carolina, die peinli- 
che Gerichtsordnung Karls V. von 1532, behandelt die Selbsttö- 
tung nicht als Straftat. Allerdings soll das Vermögen konfisziert 
werden, wenn der Täter noch zu Lebzeiten wegen einer Tat an- 
geklagt war, die mit Vermögenskonfiskation zu ahnden ist und er 
sich, wie es heißt, „aus Furcht“ vor der verwirkten Strafe „an Leib 
und Gut“ umgebracht hat (Art. 1257). Konfiskationsgrund ist also 
nicht die Selbsttötung, sondern die zuvor angeklagte Tat. Diese 
Regelung entspricht derjenigen des römischen Rechts8: Kein 
Vermögen soll durch Selbsttötung vor Konfiskation gerettet wer- 
den können; aber auf die Durchsetzung dieser Regel soll sich das 
Strafrecht auch beschränken. 

Die Praxis folgt dem Appell des Gesetzgebers zur Zurückhal- 
tung keineswegs, sondern dehnt die Konfiskation auch auf andere 
Fälle von Selbsttötung aus, bestraft die vollendete Tat durch Be- 
handlung der Leiche als Relikt eines Ehrlosen (durch das soge- 
nannte Eselsbegräbnis9) und die versuchte Tat mit Gefängnis für 
den Täter, also den Lebensmüden. Wenn solches um 1800 aus 
dem Brauch gekommen ist10, so heißt das nicht, die Selbsttötung 
werde allseits nicht mehr als Unrecht angesehen; lediglich Sank- 
tionen erscheinen jedenfalls als unangemessen. So fuhrt Feuerbach 

aus, es sei unvernünftig, denjenigen mit Strafe zu bedrohen, der 

6 Wächter Neues Archiv des Criminalrechts, Bd. 10 (1829), S. 72fF, 216ff, 634ff, 

639fF; Rehbach DRiZ 1986 S. 241 ff, 243f; jeweils mit Nachweisen. 
7 Radbruch u. A. Kaufmann (Hrsg.) Die Peinliche Gerichtsordnung Kaiser Karl V. 

von 1532, 4. Auflage, 1975. 
8 Wächter (Fn. 6) S. 78, 86, 95 ff. 
9 Tittmann Handbuch der Strafrechtswissenschaft und der deutschen Strafgesetzkun- 

de, Dritter Theil, 1809, § 549; Feuerbach Lehrbuch des gemeinen in Deutschland gül- 

tigen peinlichen Rechts, 11. Auflage, 1832, § 243. 
10 Tittmann (Fn. 9) § 549. 
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sich durch die Tat eben jener entziehe. Aber am Unrecht der 
Selbsttötung soll die Straffreiheit nach seiner Ansicht nichts ändern: 
„Wer in den Staat eintritt, verpflichtet dem Staat seine Kräfte und 
handelt rechtswidrig, wenn er ihm diese durch Selbstmord eigen- 
mächtig raubt“11. 

Feuerbachs Begründung für die Rechtswidrigkeit der Selbsttö- 
tung verweist zurück auf Chr. Wolff, nach dessen Lehre jeder 
Mensch zur Mitwirkung im „gemeinen Wesen“ verpflichtet sein 
soll, insbesondere auch zur Selbstverbesserung, um als Gebildeter 
die Mitwirkung möglichst effektiv gestalten zu können12, dies mit 
der Konsequenz, daß „jeder Mensch alles zu vermeiden“ habe, was 
„sein Leben verkürzen“ könnte13. Wolff plädiert — anders als Feuer- 

bach — auch noch für Sanktionen an der Leiche. 
Die Argumentation von Wolff paßt zu seinen Ausführungen in 

analogen Zusammenhängen bemerkenswert schlecht; denn Wolff 

erlaubt es ansonsten jedem, sich aus der Gesellschaft dann loszusa- 
gen, „wenn dadurch dem anderen kein Schaden erwächst“14. Da- 
nach müßte das Unrecht der Selbsttötung auf Fälle beschränkt 
bleiben, in denen der Lebensmüde noch zu Leistungen an das 
„gemeine Wesen“ in der Lage ist; daran dürfte es etwa zumeist bei 
kranken Menschen fehlen, die den Weg zum Tod verkürzen, und 
auch eine Selbsttötung aus wirtschaftlicher Not wird man nicht als 
für die Gesellschaft schädlich bezeichnen können, wenn aus eben 
diesem Grund eine Auswanderung zulässig wäre. Freilich kann bei 
Wolff schon ein schlechtes Beispiel ein Schaden sein; man muß 
dem anderen auch mit „seinem Exempel“ dienen15; aber daß eine 
Selbsttötung dann ein schlechtes Exempel böte, wenn ein Aushar- 
ren der Gesellschaft keinen Vorteil brächte und Auswandern er- 
laubt wäre, wird man nicht begründen können. 

Diese Unstimmigkeiten bei Wolff verschwinden, wenn man 
unterstellt, daß er etwas anderes dartun wollte als die jederzeitige 
Nützlichkeit des Weiterlebens für das gemeine Wesen, nämlich ein 

11 (Fn. 9) § 241. 
12 Vernünftige Gedancken von dem gesellschaftlichen Leben der Menschen und 

insonderheit dem gemeinen Wesen, 1736, Nachdruck 1975, § 1. 
13 (Fn. 12) § 370. 
14 (Fn. 12) § 9. 
15 (Fn. 12) § 1. 
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unaufgebbares Recht auf Leben für jeden. Die beim Wolffschen 

Rationalismus an sich naheliegende Frage nach dem Umgang mit 
nicht nützlichen Existenzen wird so abgeschnitten: Das denkbar 
stärkste Lebensrecht ist die Lebenspflicht, dies zumal bei Wolff, nach 
dessen Verständnis Rechte zugeteilt werden, um Pflichtbefolgung 
zu ermöglichen. Darauf wird später zur Beurteilung des Verbots 
der Tötung auf Verlangen noch zurückzukommen sein. Die Un- 
terstellung, es gehe bei Wolff um die Pflicht nur, um ein Recht zu 
begründen, klärt insbesondere auch die auffallende Diskrepanz 
zwischen der Beurteilung der Selbsttötung als stets verboten und 
derjenigen der Auswanderung als möglicherweise erlaubt. 

Wie dem auch sei, jedenfalls kann die von Wolff gegebene Be- 
gründung für das Verbot der Selbsttötung wenig überzeugen; aber 
es gibt in der Staatsphilosophie der Aufklärungszeit eine passendere 
Begründung, die insbesondere von Pufendorf mit aller wünschens- 
werten Deutlichkeit gegeben wird. Zwar kommt auch er bei sei- 
ner Argumentation speziell zum Unrecht der Selbsttötung nicht 
über die konventionelle Formel16 hinaus, das Leben sei Geschenk 
Gottes und deshalb sei „klar, daß der Mensch nicht die Flerrschaft 
über sein eigenes Leben hat und es nicht nach Belieben beenden 
kann“17, aber zum über die Zeit der Aufklärung aufklärendsten 
Gegenstand, nämlich zur politischen Theologie, findet sich der er- 
klärungsmächtige Satz: „Wer aber imstande ist, den Tod zu ver- 
achten, kann sich gegenüber der Obrigkeit alles herausnehmen“18. 
Diese selbsttötungskritischen Töne der Aufklärung sind heute 
wohl weniger bekannt als die selbsttötungsfreundlichen, etwa bei 
Hume'

9
, Beccaria20 oder Globig und Huster

2
', aber das Argument 

16 Thomas Summa Theologica lia Ilae, qu 64a 5. 
17 Über die Pflichten des Menschen und des Bürgers nach dem Gesetz der Natur 

(De officio hominis et cives iuxta legem naturalem, 1673), hrsgg. und übersetzt von 

Luix, 1994, I, Kap. 5, § 4 (S. 16). 
18 (Fn. 17) 1, Kap. 4, § 9. 
19 Of Suicide, 1777; deutsch: Die Naturgeschichte der Religion. Über Aberglaube 

und Schwärmerei. Über Selbstmord, übersetzt und hrsgg. von Kreimendahl, 1984, 

S. 89 ff. 
20 Über Verbrechen und Strafen (1764), übersetzt von Esselbom, 1905, Neudruck 

1990, § 35 (S. 147 ff). 
21 Abhandlung von der Criminal-Gesetzgebung, 1783, Neudruck 1969, S. 193 f. 
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Pufendorfs: „Wer den Tod nicht furchtet, furchtet nichts“22, hat Ge- 
wicht. Wenn es — in verblüffender Übereinstimmung mit Pufendorf 

— bei Schiller heißt: „Die letzte Wahl steht auch dem Schwächsten 
offen,/Ein Sprung von dieser Brücke macht mich frei“23, so soll 
damit nach der Intention des Autors ein immer möglicher Ausweg 
aus Unterdrückung in vernünftige Freiheit benannt werden, aber 
erfaßt wird auch ein immer möglicher Sog von vernünftiger 
Herrschaft zu anarchischer Willkür. Deshalb hat der Staat (zumin- 
dest, wenn er seiner selbst nicht sicher ist) ein Interesse, die Zwek- 
ke, für die gestorben werden soll, selbst zu bezeichnen und anson- 
sten den Tod so zu perhorreszieren, daß ein Sterben-Können nicht 
allzu leicht fällt. — Von der Wandlung dieses Verständnisses wird 
am Ende noch zu reden sein. 

Pufendorf Überlegungen sind also nichts weniger als implausibel; 
dies wird wohl noch deutlicher, wenn daran erinnert wird, daß im 
vergangenen Sommer (1997) Selbsttötungskandidaten palästinen- 
sischer Freischärler in Israel und fundamentalistisch orientierter 
Freischärler in Algerien mit an ihren Leib gebundenem Spreng- 
material sich selbst und die sie umgebenden Menschen töteten. 
Wer das Gewicht des Todes eines Menschen verwaltet, hat ihn in 
der Hand; und wer über die Gründe seines eigenen Todes verfugt, 
ist zum Anarchisten bestimmt. 

Bei dieser Sicht stört an einer Selbsttötung nicht, daß jemand 
das Gut seines eigenen Lebens vernichtet, sondern daß er seine 
Autonomie demonstriert, seine Unerreichbarkeit für die staatlichen 
Normen. Auch wenn die einzelne Tat aktuell nichts Böses be- 
wirkt, etwa weil jemand sich tötet, um ein qualvolles Siechtum 
abzukürzen, so bricht sie doch das Tabu der Fürchterlichkeit des 
Todes, auf das der Staat nach dem Begründungsgang Pufendorfs an- 
gewiesen ist. Den Schutz dieses Tabus schafft der Staat allenfalls in 
zweiter Linie durch die Entehrung der Leiche oder ähnliches, 
vorweg hingegen durch Aufbau und Stützung des allgemeinen 
Glaubens, der sich Tötende habe sich dadurch dem am meisten zu 
fürchtenden aller Gerichte selbst überantwortet. 

22 (Fn. 17) I, Kap. 4, § 9. - Siehe auch den Tagebucheintrag Wittgensteins: „Wenn 
der Selbstmord erlaubt ist, dann ist alles erlaubt“; zitiert nach Müller (Fn. 3) S. 197. 

23 Schiller Wilhelm Teil, 1/1. 
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Wenn demgegenüber Feuerbach, wie schon zitiert, rund 130 Jah- 
re nach Pufendorf feststellt, es sei unvernünftig, „eine Rechtswid- 
rigkeit mit Strafe zu bedrohen, welche, indem sie vollbracht wird, 
ihren Urheber der Strafe entzieht“24, so zeigt das nicht nur, wie 
sich der Staat von der Religion, hier: der Drohung mit dem Ge- 
richt Gottes und seiner Symbolisierung in der Entehrung der Lei- 
che, emanzipiert hat, sondern im Verzicht auf Strafe auch in Fällen 
des mittlerweile dogmatisch voll entwickelten Versuchs25 wird ein 
völliges staatliches Desinteresse an der Selbsttötung deutlich; diese 
wird zwar von Feuerbach noch mit einer, wie gezeigt, wenig über- 
zeugenden Begründung für rechtswidrig erklärt, aber ansonsten 
nicht mehr ernsthaft als soziale Störung behandelt. In der ihrer 
selbst sicher gewordenen bürgerlichen Gesellschaft ist nicht mehr 
der jeder Bindung ledige, gesellschaftsunfähige Täter der Typ des 
sich selbst Tötenden, sondern ein solcher, der mit sich selbst in 
Zwiespalt lebt, wegen dieser offenbar unglücklichen Konstellation 
eine kommunikativ irrelevante Tat vollzieht und deshalb keiner 
Strafe bedarf. Mit anderen Worten, als Problem erscheint mittler- 
weile nicht mehr die Schaffung einer Ordnung, sondern die Erhal- 

tung ihfbr längst gegebenen und hauptsächlich gesicherten Gestalt. 
Vielleicht ist es kein Zufall, daß die zur Stützung von Pufendorfs 

Argumentation zuvor angeführten Beispiele aus der Gegenwart in 
Staaten spielen, die zur Zeit ihrer Gestalt wenig sicher sein kön- 
nen - Israel und Algerien. 

Neben den damit skizzierten, sich eher an den Bestandsbe- 
dingungen des Staates orientierenden aufklärerischen Argumenta- 
tionsstrang tritt derjenige von Kant (ihm folgend auch Fichte) und 
Hegel, der die Ermöglichungsbedingungen freien Daseins zum In- 
halt hat. Die Argumentationen fallen bei Kant und Hegel, entklei- 
det man sie der den Autoren eigentümlichen Diktion, bemer- 
kenswert ähnlich aus, auch wenn die Autoren daraus unterschied- 
lich weit reichende Schlüsse ziehen. Kant, dem es um die 
Begründung des Selbsttötungsverbots aus der Autonomie des Sub- 
jekts geht, behandelt die Selbsttötung als Verletzung einer Pflicht 
gegen sich selbst in der Tugendlehre, nicht in der Rechtslehre. Ju- 

24 (Fn. 9) § 241. 
25 (Fn. 9) § 43. 
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ristisch folgt daraus, es könne nicht um ein Kriminaldelikt, sondern 
allenfalls um ein Polizeidelikt gehen — in heutiger Terminologie, 
um eine Art — allerdings stark aufgewerteter — Ordnungswidrig- 
keit. Kant begründet die Verletzung der Tugendpflicht wie folgt: 
„Das Subject der Sittlichkeit in seiner eigenen Person zernichten, 
ist eben so viel, als die Sittlichkeit selbst ihrer Existenz nach, so viel 
an ihm ist, aus der Welt vertilgen, welche doch Zweck an sich 
selbst ist“26. Wer sich selbst tötet, bricht ein sittliches Dasein ab. So 
richtig das ist, so wenig beweist es, was es beweisen soll, seil, den 
Verstoß gegen eine Tugendpflicht; denn der Satz, ein menschli- 
ches Leben müsse sittlich geführt werden, läßt ja nicht den Schluß 
zu, daß die Sittlichkeit jederzeit gebiete, es zu fuhren, und verbie- 
te, es zu beenden. Drastisch: Wer nicht zum Essen erscheint, ver- 
letzt nicht schon dadurch die Tischsitten. Kant vertauscht die Sitt- 
lichkeit „ihrer Existenz nach“ mit der Sittlichkeit ihrem Begriff 

oder auch ihrer Idee nach. Zum Begriff und seiner Verwirklichung, 
zur Idee der Sittlichkeit mag es aber gehören, sie der Existenz 
nach aufzuheben — die geradezu geläufige Begründung für den 
Opfertod. — Es bleibt die unleugbare Gewalt gegen das Leben; 
aber dieses Leben im biologischen Sinn ist nicht das sittliche Sub- 
jekt, sondern dessen äußerer Teil. Als psychophysischer Zusam- 
menhang wird es bei jeder Arbeit gerade nicht als Selbstzweck, 
sondern als Mittel eingesetzt, ohne daß die Sitdichkeit darunter 
litte. 

Es sei hervorgehoben, daß mit diesen Einwendungen gegen 
Kant nicht einmal der Ansatz einer Begründung dafür geleistet ist, 
wann es bei einer Selbsttötung um ein sittliches Verhalten geht; 
einzig die Kantische Begründung der radikalen Aussage, dies könne 
schlechthin nie der Fall sein, wurde kritisiert. 

Für Hegel ist Selbsttötung widerrechtlich. Das Leben sei der Per- 
sönlichkeit nicht etwas äußerlich Beigegebenes: „Die Entäußerung 
oder Aufopferung desselben ist vielmehr das Gegentheil, als das 
Dasein dieser Persönlichkeit“27. Abermals also: Wer sich selbst tö- 

26 Die Metaphysik der Sitten, in: Kant’s gesammelte Schriften, hrsgg. von der Kö- 

niglich Preußischen Akademie der Wissenschaften, Band 6, S. 203 ff, 423. 
27 Grundlinien der Philosophie des Rechts oder Naturrecht und Staatswissenschaft 

im Grundrisse, in: Sämtliche Werke, hrsgg. von Glöckner, Bd. 7, Stuttgart 1952, § 70. 



Tötung auf Verlangen 11 

tet, beendet ein — bei Kant: sittliches, bei Hegel: personales — Da- 
sein. Dagegen steht der schon analog gegen Kant formulierte Ein- 
wand, daß mit dem Aufweis dieses äußeren Zusammenhangs nicht 
schon dargetan ist, das Ende personalen Daseins müsse der Idee der 
Person widersprechen, und da es an diesem Beweis fehlt, läßt sich 
nichts für das Vorliegen von Unrecht folgern. Nach Hegel begeht 
eine Person Unrecht (Gewalt), die in die äußere Sphäre einer 
Person eingreift, also in den Leib oder in sonstiges Eigentum als 
den Bereichen, in die sich der Wille der Person gelegt hat; denn 
eine solche Störung zwingt die Person28; daß aber der Leib des sich 
Tötenden ausnahmslos stets eine solche personal gefüllte Sache sein 
müßte, wäre erst noch zu begründen29. 

Zusammengefaßt ergibt sich, daß Kant und Hegel aus einem 
äußeren Zusammenhang — kein Subjekt, keine Person ohne Leib — 
auf den Inhalt eines Begriffs oder einer Idee schließen. So hat denn 
Hegel insoweit die strafrechtliche Diskussion seiner und der folgen- 
den Zeit trotz seines ansonsten gewaltigen Einflusses auf die 
Theorie des Strafrechts nicht nachhaltig bestimmt30, und was sich 
von Kant als wirkungsmächtig erwies31, ist seine Beschränkung des 
Rechts auf die Ordnung der äußeren Freiheit zwischen verschiedenen 

Personen32; das Verhältnis der Person zu sich selbst wird nicht 
mehr als Rechtsverhältnis begriffen, dies mit der Folge, daß das 
Rechtsgebot nicht mehr lautet, man solle Person sein und zudem 
die anderen als Personen achten33, sondern man solle Person sein, 
indem man die anderen achte und deren Achtung beanspruche. Die 
in der Mitte des 19. Jahrhunderts übliche Begründung für die 
Straffreiheit der Selbsttötung lautet also, per se34 fehle es an einer 

28 (Fn. 27) § 90. 
29 Zur Problematik der Zuordnung des Selbsttötungsverbots durch Hegel zum ab- 

strakten Recht siehe Jakobs in: Hafi u.a. (Hrsg.) Strafgerechtigkeit. Festschrift für 

Arthur Kaufmann zum 70. Geburtstag, 1993, S. 459 ff, 460 ff. 
30 Köstlin System des deutschen Strafrechts, Erste Abtheilung. Allgemeiner Theil, 

1855, § 36 a. E. und Anmerkung 2 (S. 99 und 104) mit Nachweisen. 
31 Siehe aber Köhler ZStW 104 (1992) S. 1 ff, 22 ff. 
32 (Fn. 26) S. 214, 229 f. 
33 So in der Formulierung Hegel (Fn. 27) § 36. 
34 Also als Selbstverletzung. — Zur Selbsttötung als Fremdverletzung einige Andeu- 

tungen: („Negative“) Pflichten aus eigener Organisation werden wohl von einem 

Selbsttötungsuntemehmen nicht berührt, mögen sie auf eine Unterlassung (Verbot) 


